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Übersicht

• Geschichte des Gewaltschutzgesetzes

• Aktuelles Gewaltschutzgesetz 

• Betretungs- und Annäherungsverbot anhand der Fallvignette

• Präventionstätigkeit der Exekutive

• Auftragsverträge

• Weitere Maßnahmen und statistisches Material
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Geschichte des Gewaltschutzgesetzes

• 01.05.1997 erstes Gewaltschutzgesetz 

− Rückkehrverbot und Wegweisung 

− Dauer: 7 Tage 

− Verlängerung bis 20 Tage mittels Antrag auf EV möglich

• 1999 Novellierung 

− Wegweisung 

− Dauer: 10 Tage 
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Geschichte des Gewaltschutzgesetzes

• 2009 Zweites Gewaltschutzgesetz 

− Betretungsverbot 

− Dauer: 14 Tage

− Verlängerung auf 4 Wochen mittels Antrag auf EV möglich

• 2013 Ausweitung des BVs (Anlassgesetzgebung) für 

− gefährdete Personen unter 14 Jahre 

− auf institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen und 

− einem Umkreis von 50 Meter

• Seit 01.01.2020 „Gewaltschutzgesetz 2019“
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Wesentliche Neuerungen Gewaltschutzgesetz 2019

• Betretungsverbot wurde um das Annäherungsverbot erweitert – plus einem 

Umkreis von 100 Meter

• Verpflichtende Gewaltpräventionsberatung für Gefährderinnen und Gefährder

• Möglichkeit der Abhaltung einer Sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz

• Verlängerung der Speicherdauer in der zentralen Gewaltschutzdatei

• Automatisches vorläufiges Waffenverbot bei Ausspruch eines Betretungs- und 

Annäherungsverbotes

• Datenübermittlung der Polizei an Gewaltschutzzentren und Beratungsstellen für 

Gewaltprävention
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Gesetzliche Grundlage - § 38a SPG

• Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einem Menschen, 

von dem auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen eines 

vorangegangenen gefährlichen Angriffs, anzunehmen ist, dass er einen 

gefährlichen Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit, insbesondere in einer 

Wohnung, in der ein Gefährdeter wohnt, begehen werde (Gefährder), das 

Betreten einer Wohnung, in der ein Gefährdeter wohnt, samt einem Bereich im 

Umkreis von hundert Metern zu untersagen (Betretungsverbot). Mit dem 

Betretungsverbot verbunden ist das Verbot der Annäherung an den Gefährdeten 

im Umkreis von hundert Metern (Annäherungsverbot).
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Fristen

• Dauer BV/AV:  grundsätzlich 14 Tage

• Bestätigung der Sicherheitsbehörde innerhalb von 3 Tagen

• Verlängerung des BV/AV durch Einbringung eines Antrages auf Einstweilige 

Verfügung beim zuständigen Bezirksgericht

− Verlängerung auf höchstens 4 Wochen
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Betretungs- und 
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Allgemeine Voraussetzungen für ein BV/AV

• Konkrete „Gefährdungssituation“, die aufgrund bestimmter Tatsachen 

objektivierbar ist

• Ein gefährlicher Angriff (§ 16 Abs. 2 und 3 SPG) auf die Rechtsgüter Leben, 

Gesundheit oder Freiheit ist aufgrund bestimmter Tatsachen mit einiger 

Wahrscheinlichkeit anzunehmen

• Beurteilung erfolgt „ex ante“
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Gefährder

• Jeder, keine Einschränkung (Geschlecht, Alter, Familienzugehörigkeit, oa.)

• Merke: für jede gefährdete Person ist das BV auszusprechen

Wichtig:    Feststellung der gefährdeten Person(en)! 

– Gegen wen richtet sich der gefährliche Angriff?

– Wer ist bloß Zeuge von Gewalt oder Drohung?
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Wohnung

• Gefährdete Person wohnt dort

• alle „Räume“/Orte, die als Unterkunft dienen

• „Titel“ für die Unterkunftnahme ist unbeachtlich                                                                           

(z.B. Miete, Eigentum, bloßer Aufenthalt)

• Meldung nach dem Meldegesetz nicht erforderlich
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Aufgaben bei Verhängung von BV + AV

• Aussprache des Verbotsbereiches = Bezeichnung der Wohnung (umfasst auch 

Bereich im  Umkreis von 100 Metern) + Annäherungsverbot an die gefährdete(n) 

Person(en)

• Abnahme aller in der Gewahrsame des Gefährders befindlichen Schlüssel zur 

Wohnung, allenfalls mittels (zwangsweiser) Durchsuchung der Person

• Ermöglichung der Mitnahme dringend benötigter Gegenstände

• Aufforderung zur Bekanntgabe einer Abgabestelle
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Informationen bei Verhängung von BV + AV

• Gefährder

− Information über 

• Schutzbereich

• Zustelladresse

• Möglichkeit eines Antrags zu Ausnahmen

• Mitnahme von Gegenständen des persönlichen Bedarfs

• Schlüsselabnahme

• Beratungsstelle für Gewaltprävention

• Vorläufiges Waffenverbot

• Rechtschutzmöglichkeiten

• Unterkunftmöglichkeiten
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Informationen bei Verhängung von BV + AV
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Informationen bei Verhängung von BV + AV
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Informationen bei Verhängung von BV + AV

• Gefährdete Person

− Information über 

• Betretungs- und Annäherungsverbot

• Möglichkeit einer EV (§§ 382b und 382c EO)

• Opferschutzeinrichtungen
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Informationen bei Verhängung von BV + AV
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Aufgaben nach Verhängung von BV + AV

• Dokumentation von Umständen, die maßgeblich für das Einschreiten sind und für 

ein Verfahren nach §§ 382b und 382c EO und eine Abklärung der Gefährdung des 

Kindeswohls durch den zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger von Bedeutung 

sein können 
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Aufgaben nach Verhängung von BV + AV
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Aufgaben nach Verhängung von BV + AV
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Aufgaben nach Verhängung von BV + AV
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Aufgaben nach Verhängung von BV + AV
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Aufgaben nach Verhängung von BV + AV

• Wegweisung des Gefährders bei Verstoß gegen das Betretungs- und 

Annäherungsverbot

• Kontrolle der Einhaltung des Betretungsverbots zumindest einmal während der 

ersten drei Tage nach Verhängung
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Verständigungen nach Verhängung von BV + AV

• Unverzügliche Information der Sicherheitsbehörde

• Unverzügliche Information des  Gewaltschutzzentrums 

• Unverzügliche Information der Beratungsstelle für Gewaltprävention

• Unverzügliche Information des örtlich zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträgers, 

sofern ein Minderjähriger in der vom Betretungsverbot erfassten Wohnung wohnt
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Verständigungen nach Verhängung von BV + AV

• Bei gefährdeten Minderjährigen: Information der Menschen, in deren Obhut der 

Minderjährige sich regelmäßig befindet, über das BV/AV nach Maßgabe der 

Erforderlichkeit
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Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Verständigungen nach Verhängung von BV + AV
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Präventionstätigkeit
 

der Exekutive

Anhand der Fallvignette
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Aufgaben der Präventionsbediensteten im Bereich GiP

• Opferkontaktgespräch

• Präventives Rechtsaufklärungsgespräch

• Unterstützung bei komplexen Amtshandlungen

• Ansprechstelle/Schnittstelle zu den Landestrainern für Gewaltschutz

• Vernetzungstätigkeiten

• Mitwirkung an Informationsveranstaltungen
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Opferkontaktgespräch (freiwillig)

• Was plant das Opfer

• Erhebung der Indikatoren für erhöhte Gefährdung

• Sicherheitsplan erarbeiten

• Ressourcen beim Opfer

− Familie, Freundeskreis, Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen

− Handy, Taschenalarm

− Verhalten bei Antreffen des Gefährders oder der Gefährderin 

− Unterstützungseinrichtungen 

− Keine letzte Aussprache
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Opferkontaktgespräch (freiwillig)

• Informationen über den Gefährder einholen

− Was ist ihm wichtig

− Arbeit, Kinder, Freunde

− Freizeitgestaltung

− Ansehen am Arbeitsplatz, der Familie und bei Freunden oder Freundinnen

− Wo ist sein wunder Punkt
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Opferkontaktgespräch bei Stalking (freiwillig)

• Stalkingtagebuch 

• Kontaktabbruch 

• Telefonnummer blockieren bzw. ändern

• Soziale Netzwerke 

• Einstweilige Verfügung 
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Präventive Rechtsaufklärung (freiwillig)

• Wie ist es zur Tat gekommen?

• Wie wird sein/ihr Verhalten gesehen? 

• Befürchtungen des Gefährders oder der Gefährderin

• Alternatives Verhalten ansprechen 

• Eigenverantwortung für die Tat

• Rollenbilder Mann – Frau 

• Mögliche Entscheidungen des Opfers 

• Keine Aufarbeitung der Vergangenheit
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Präventive Rechtsaufklärung bei Stalking (freiwillig)

• Keine Kontaktaufnahme mit dem Opfer 

• Klar und deutliche Aussagen 

• Diskussionen vermeiden 
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Auftragsverträge
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Gewaltschutzzentren

• Vertrag mit bewährten geeigneten Opferschutzeinrichtungen (§ 25 Abs. 3)

• Datenübermittlung nach BV+AV (§ 56 Abs. 1 Z 3)

• Aufgaben:

− Unterstützung des Opfers in sozialarbeiterischer Sicht

− Erstellung eines Sicherheitsplanes

− Antragstellung auf Einstweilige Verfügung

− Begleitung des Opfers bei Amtswegen (Gericht, pol. Einvernahme, usw)

− Anregung einer Sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz
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Beratungsstellen für Gewaltprävention (BfG)

• Vertrag mit bewährten geeigneten Einrichtungen für opferschutz-orientierte 

Täterarbeit (§ 25 Abs. 4)

• Datenübermittlung nach BV+AV (§ 56 Abs. 1 Z 3)

• Verpflichtung des Gefährders zur Kontaktaufnahme und aktiven Teilnahme an der 

Beratung

• Möglichkeit der Vorladung zur SiBeh zur Gewaltpräventionsberatung durch das 

BfG

• Verwaltungsübertretungen (§ 84 Abs. 1b Z 3)
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Beratungsstellen für Gewaltprävention (BfG)
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Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen 
(§ 22 Abs. 2)

• Leitung durch Sicherheitsbehörde

• Erarbeitung und Koordinierung erforderlicher Maßnahmen mit Behörden und mit 

dem Vollzug öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen

• Datenübermittlungsermächtigung an Teilnehmer 

     (§ 56 Abs. 1 Z 9 und § 76 Abs. 6 StPO)

• Gesetzliche Verschwiegenheitsverpflichtung (Verwaltungsübertretung)
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Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen 
(§ 22 Abs. 2)

• Keine Beschränkung auf Fälle von Gewalt in der Privatsphäre

• Notwendigkeit im Einzelfall prüfen 

• Prognose: Annahme einer mit beträchtlicher Strafe bedrohten Handlung (§ 17) 

gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Sittlichkeit eines Menschen aufgrund von 

bestimmten Tatsachen

• Zum vorbeugenden Schutz von Rechtsgütern und Vorbeugung von Gewalt 

erforderlich
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Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen 
(§ 22 Abs. 2)
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Gewaltschutzgremium

 

• „Fachgremium Gewaltschutz“ im BMI mit Vertretern betroffener 
Organisationseinheiten 

• Ausarbeitung von Erlässen

• Sicherung bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards

• Zentrale Vorbereitung von legistischen und fachlichen Adaptierungen

• Das Gremium tagt 4 Mal im Jahr
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Präventionsbedienstete in jeder Polizeiinspektion

 

• Ziel sind Polizistinnen und Polizisten als Ansprechpartner auf jeder 
Polizeiinspektion für den Bereich „Gewalt in der Privatsphäre“

• proaktive Vernetzung mit den Opferschutzeinrichtungen

• spezifische Ausbildung im Bereich der Gewaltprävention

• Standardisierte Grundausbildung 

45Gewaltschutz



bundeskriminalamt.at

Präventionsbedienstete in jeder Polizeiinspektion
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Standardisierte Grundausbildung der 

Präventionsbediensteten

 
• Zwei Teile

• Online (2 Tage):

− Selbststudium der Erlässe aus dem Fachbereich

− Online-Tool: Wahrnehmung, Kommunikation, Stress, Trauma, Kreislauf der

  Gewalt, Gewaltursachen, Angebote für Kinder/Jugendliche,

  Gefährdungseinschätzungstools, Psychologie, Kommunikation

  und Konfliktmanagement, Stalking
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Standardisierte Grundausbildung der 

Präventionsbediensteten

 
• Präsenz (3 Tage):

− Rechtlicher Teil (SPG, EO, WaffG, StGB, StPO, VsTG, UbG,…)

− Theoretischer Input Opferkontaktgespräch

− Praktische Übung Opferkontaktgespräch

− Theoretischer Input Präventive Rechtsaufklärung

− Praktische Übung Präventive Rechtsaufklärung

− Rechtliche und praktische Inputs „Beharrliche Verfolgung“
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Standardisierte Grundausbildung der 

Präventionsbediensteten

 
• Präsenz (3 Tage):

− Dokumentation

− Vorstellung der Beratungsstellen für Gewaltprävention

− Vorstellung des Gewaltschutzzentrums

− Bundeslandspezifische Themenfelder
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Wiedereinführung der proaktiven 

Datenübermittlung bei Stalkingfällen 

 
• proaktive Datenübermittlung durch die Exekutive an die 

Gewaltschutzzentren wird durch gesetzliche Adaptierung wieder 
aufgenommen 

• nach einer Anzeige soll das Opfer proaktiv von 
Gewaltschutzeinrichtungen kontaktiert werden können
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Anzahl der Betretungsverbote 2016 - 2019
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Anzahl der Betretungsverbote 2016 - 2019
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Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit!


